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Öffentliche Bekanntmachungen 

 

Bekanntmachung der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland 

 

Öffentliche Zustellung 

 

 

Der Bescheid der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland vom 04.07.2017 (Aktenzeichen: 

323.03.02-0039089) an Herrn Marc Rampf kann nicht postalisch zugestellt werden, da sein 

derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt ist. Der letzte aktenkundige Aufenthalt von Herrn Rampf war 

4102 Binningen, Bottmingerstraße 63 in der Schweiz.  

Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 

Land Brandenburg (BbgVwZG) zugestellt. 

Der Bescheid kann beim Landkreis Havelland, Führerscheinstelle in der Goethestraße 59/60 in 14641 

Nauen zu den nachfolgend genannten Sprechzeiten oder nach vorheriger Terminvereinbarung von 

Herrn Rampf in Empfang genommen werden. 

 

Sprechzeiten:  Montag   geschlossen 

    Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr 

       15.00 – 18.00 Uhr 

    Mittwoch  geschlossen 

    Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr 

    Freitag   09.00 – 12.00 Uhr 

 

Der Bescheid gilt nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tage der Veröffentlichung im 

Amtsblatt – als zugestellt (§ 10 Abs. 2 VwZG). Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser 

Zustellfiktion die Widerspruchsfrist (§ 70 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO) in Gang 

gesetzt wird. Hinzuweisen bleibt überdem, dass sich dann auch andere etwaige Fristen in Gang 

setzen, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

 

Nauen, 04.07.2017 

 

Im Auftrag 

 

 

gez. Marschall 

Sachgebietsleiter 

 

 

Bekanntmachung der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland 

 

Öffentliche Zustellung 

 

 

Der Bescheid der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland vom 04.07.2017 (Aktenzeichen: 

323.03.02-0040686) an Herrn Norman Ristok kann nicht postalisch zugestellt werden, da sein 
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derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt ist. Der letzte aktenkundige Aufenthalt von Herrn Ristok war 

3077 Enggistein, Biglenstraße 517 in der Schweiz.  

Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 

Land Brandenburg (BbgVwZG) zugestellt. 

Der Bescheid kann beim Landkreis Havelland, Führerscheinstelle in der Goethestraße 59/60 in 14641 

Nauen zu den nachfolgend genannten Sprechzeiten oder nach vorheriger Terminvereinbarung von 

Herrn Ristok in Empfang genommen werden. 

 

Sprechzeiten:  Montag   geschlossen 

    Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr 

       15.00 – 18.00 Uhr 

    Mittwoch  geschlossen 

    Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr 

    Freitag   09.00 – 12.00 Uhr 

 

Der Bescheid gilt nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tage der Veröffentlichung im 

Amtsblatt – als zugestellt (§ 10 Abs. 2 VwZG). Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser 

Zustellfiktion die Widerspruchsfrist (§ 70 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO) in Gang 

gesetzt wird. Hinzuweisen bleibt überdem, dass sich dann auch andere etwaige Fristen in Gang 

setzen, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

 

Nauen, 04.07.2017 

 

Im Auftrag 

 

 

gez. Marschall 

Sachgebietsleiter 

 

 

Bekanntmachung der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland 

 

Öffentliche Zustellung 

 

 

Der Bescheid der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland vom 04.07.2017 (Aktenzeichen: 

323.03.02-0072562) an Herrn Christopher Röhl kann nicht postalisch zugestellt werden, da sein 

derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt ist. Der letzte aktenkundige Aufenthalt von Herrn Röhl war 14641 

Nauen, Hamburger Straße 25C.  

Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 

Land Brandenburg (BbgVwZG) zugestellt. 

Der Bescheid kann beim Landkreis Havelland, Führerscheinstelle in der Goethestraße 59/60 in 14641 

Nauen zu den nachfolgend genannten Sprechzeiten oder nach vorheriger Terminvereinbarung von 

Herrn Röhl in Empfang genommen werden. 

 

Sprechzeiten:  Montag   geschlossen 

    Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr 

       15.00 – 18.00 Uhr 
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    Mittwoch  geschlossen 

    Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr 

    Freitag   09.00 – 12.00 Uhr 

 

Der Bescheid gilt nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tage der Veröffentlichung im 

Amtsblatt – als zugestellt (§ 10 Abs. 2 VwZG). Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser 

Zustellfiktion die Widerspruchsfrist (§ 70 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO) in Gang 

gesetzt wird. Hinzuweisen bleibt überdem, dass sich dann auch andere etwaige Fristen in Gang 

setzen, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

 

Nauen, 04.07.2017 

 

Im Auftrag 

 

 

gez. Marschall 

Sachgebietsleiter 

 

 

Bekanntmachung der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland 

 

Öffentliche Zustellung 

 

 

Der Bescheid der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland vom 04.07.2017 (Aktenzeichen: 

323.03.02-0105082) an Herrn Krisztian Daniel Szalisznyo kann nicht postalisch zugestellt werden, da 

sein derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt ist. Der letzte aktenkundige Aufenthalt von Herrn Szalisznyo 

war 14712 Rathenow, Goethestraße 38.  

Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 

Land Brandenburg (BbgVwZG) zugestellt. 

Der Bescheid kann beim Landkreis Havelland, Führerscheinstelle in der Goethestraße 59/60 in 14641 

Nauen zu den nachfolgend genannten Sprechzeiten oder nach vorheriger Terminvereinbarung von 

Herrn Szalisznyo in Empfang genommen werden. 

 

Sprechzeiten:  Montag   geschlossen 

    Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr 

       15.00 – 18.00 Uhr 

    Mittwoch  geschlossen 

    Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr 

    Freitag   09.00 – 12.00 Uhr 

 

Der Bescheid gilt nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tage der Veröffentlichung im 

Amtsblatt – als zugestellt (§ 10 Abs. 2 VwZG). Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser 

Zustellfiktion die Widerspruchsfrist (§ 70 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO) in Gang 

gesetzt wird. Hinzuweisen bleibt überdem, dass sich dann auch andere etwaige Fristen in Gang 

setzen, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
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Nauen, 04.07.2017 

 

Im Auftrag 

 

 

 

gez. Marschall 

Sachgebietsleiter 
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